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(geänderte RZ gemäß Erlass des BMF vom 20.12.2002, GZ. 07 0104/5-IV/7/02)
Besteht ein Zusammenhang mit der ausgeübten (verwandten) Tätigkeit, sind auch
Aufwendungen für berufsbildende mittlere und höhere Schulen und für Fachhochschulen
abzugsfähig. Gleiches gilt, wenn der Besuch einer berufsbildenden mittleren oder
höheren Schule bzw. Fachhochschule den Teil einer umfassenden
Umschulungsmaßnahme darstellt. Werbungskosten liegen daher ua. bei folgenden
Bildungsmaßnahmen vor:

• Fachschulen oder Handelsschulen,
• Handelsakademien, höhere technische Lehranstalten, höhere Lehranstalten für

wirtschaftliche Berufe einschließlich der Berufsreifeprüfung nach dem Lehrplan für
diese Schulen sowie die diesbezüglichen Aufbaulehrgänge zur Erlangung der
Reifeprüfung an einer berufsbildenden höheren Schule, Kollegs nach dem
Schulorganisationsgesetz (seinerzeitige Abiturientenlehrgänge),

• Fachhochschulen, Pädagogische Akademien, Sozialakademien, Militärakademie,
• Universitätslehrgänge und postgraduale Studien (zB Master of Business

Administration),
• Verwaltungsakademie und Beamtenaufstiegsprüfung.

Ob die Aus- oder Fortbildung oder die umfassende Umschulungsmaßnahme im
Tagesschulbetrieb oder in Abendkursen erfolgt, ist unmaßgeblich.
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